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Norm

ABGB §354;

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §22 Abs2;

BauO NÖ 1996 §22;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Auch im Anwendungsbereich des § 22 NÖ Bauordnung 1996 ist davon auszugehen, dass die Grundeigentümer

(Miteigentümer) in Ansehung eines Ansuchens um Baubewilligung am Bauverfahren regelmäßig nur hinsichtlich der

Frage teilnehmen, ob die liquid erforderliche, als Beleg dem Ansuchen anzuschließende Zustimmung der

Grundeigentümer (der Miteigentümer) vorliegt oder nicht. Darüber hinaus könnten die Grundeigentümer noch Partei

des Bauverfahrens hinsichtlich der ihr Eigentum unmittelbar betreDenden AuEagen sein. So gesehen genießen die

Grundeigentümer im Baubewilligungsverfahren eine eingeschränkte Parteistellung (vgl. u. a. die hg. Erkenntnisse vom

21. Februar 1995, Zl. 92/05/0202, und vom 30. September 1997, Zl. 97/05/0170).
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